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MLP SE  

Wiesloch 

ISIN DE0006569908 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: f104f2eaa810f111b55380a80e12bf28 

 
Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit zur  

 

ordentlichen Hauptversammlung  
 

am Donnerstag, den 25. Juni 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) in Wiesloch, 
 

Palatin Kongress- und Kulturzentrum  
Ringstraße 17-19 
69168 Wiesloch 

ein. 
 
 

Tagesordnung 

 
 

1. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß §§ 176 Abs. 1 Satz 1, 175 Abs. 2 
des Aktiengesetzes*  

 
Der Vorstand macht gemäß §§ 176 Abs. 1 Satz 1, 175 Abs. 2 des Aktiengesetzes 
(AktG) der Hauptversammlung die folgenden Vorlagen sowie den erläuternden 
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetz-
buchs (HGB) zugänglich: 
 

• den festgestellten Jahresabschluss der MLP SE zum 31. Dezember 2025, 
 

• den gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025, 

 

• den zusammengefassten Lagebericht für die MLP SE und den Konzern 
zum 31. Dezember 2025,  

 

• den Bericht des Aufsichtsrats sowie 
 

• den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. 

 

 
*  Die für Aktiengesellschaf ten mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschrif ten, insbesondere des Handelsgesetzbu-

ches und des Aktiengesetzes, f inden auf  die MLP SE aufgrund der Verweisungsnormen der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaf t (SE) (SE-Verordnung) 

Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschrif ten der SE-Verordnung nichts anderes ergibt. 
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Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an und wäh-
rend der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 
 

http://www.mlp-hauptversammlung.de 
 
zugänglich.  
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß 
§ 172 Satz 1 AktG am 25. März 2026 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit 
festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. Einer 
Feststellung des Jahresabschlusses oder einer Billigung des Konzernabschlus-
ses durch die Hauptversammlung nach § 173 AktG bedarf es deshalb nicht. 
Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung lediglich 
zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der Beschlussfassung 
über die Verwendung des Bilanzgewinns – einer Beschlussfassung hierzu be-
darf. 

 
2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. De-

zember 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 
Euro 39.362.027,69 wie folgt zu verwenden: 
 
Ausschüttung einer Dividende von Euro 39.362.027,69 je Stückaktie auf 
109.217.377 dividendenberechtigte Stückaktien. 

 
 

Ausschüttung: Euro     39.318.255,72 
  
Einstellung in die  
Gewinnrücklagen: 

Euro                     0,00 

  
Gewinnvortrag: Euro            43.771,97 
 ----------------------------- 
Bilanzgewinn: Euro     39.362.027,69 
 ================= 

 
 
Dieser Gewinnverwendungsvorschlag basiert auf der Annahme eines am Tag 
der Hauptversammlung dividendenberechtigten Grundkapitals in Höhe von Euro 
109.217.377,00, eingeteilt in 109.217.377 Stückaktien. Sollte sich die tatsächli-
che Anzahl der dividendenberechtigten Aktien – und damit die Dividenden-
summe – bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns verändern, wird von Vorstand und Aufsichtsrat ein entsprechend 
angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der un-
verändert eine Ausschüttung von Euro 0,36 je dividendenberechtigter Stückaktie 
vorsieht. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der divi-
dendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht 
sich der Gewinnvortrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenbe-
rechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der 
Gewinnvortrag entsprechend. 
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Die Auszahlung der Dividende soll am 30. Juni 2026 erfolgen. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der 

MLP SE für das Geschäftsjahr 2025 
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitglieder des Vorstands der MLP SE für diesen Zeitraum zu entlasten.  

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der 

MLP SE für das Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitglieder des Aufsichtsrats der MLP SE für diesen Zeitraum zu entlasten. 

 
5. Wahlen des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das 
Geschäftsjahr 2026 

 
Nach den §§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB, 119 Abs. 1 Nr. 4 AktG hat die ordentliche 
Hauptversammlung den Abschlussprüfer und den Konzernabschlussprüfer für 
das laufende Geschäftsjahr zu wählen.  
 
Am 5. Januar 2023 ist zudem die EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhal-
tigkeitsberichterstattung (Richtlinie EU 2022/2464) – Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) – in Kraft getreten. Die CSRD sieht unter anderem 
vor, dass Gesellschaften wie die MLP SE einen sog. Nachhaltigkeitsbericht er-
stellen, der einer externen Prüfung zu unterziehen ist. Die CSRD war von den 
Mitgliedsstaaten bis zum 6. Juli 2024 in das jeweilige nationale Recht umzuset-
zen. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einberufung im Bundesanzeiger liegt 
in Deutschland ein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie (CSRD-Umset-
zungsgesetz), das eine Bestellung dieses Prüfers durch die Hauptversammlung 
vorsieht, lediglich im Entwurf, zuletzt als ein Regierungsentwurf vom 3. Septem-
ber 2025, vor, während der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens offen 
ist. Vor diesem Hintergrund soll die Hauptversammlung 2026 vorsorglich für den 
Fall einer entsprechenden Umsetzung der CSRD auch einen Prüfer für die Prü-
fung des Nachhaltigkeitsberichts bestellen. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt, jeweils gestützt auf eine entsprechende Empfehlung 
des Risiko- und Prüfungsausschusses, vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
1. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschluss-

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.  
 
2. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Prüfer der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der Richtlinie (EU) 2022/2464 
(CSRD) für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. 

 
Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung unter vorstehender 
Ziffer 2 erfolgt vorsorglich für den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in Um-
setzung von Art. 37 der Richtlinie 2006/43/EG (EU-Abschlussprüferrichtlinie) in 
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der Fassung der Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) eine ausdrückliche Wahl die-
ses Prüfers durch die Hauptversammlung verlangen sollte, die Prüfung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 also nach dem 
deutschen Umsetzungsgesetz zur Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) nicht oh-
nehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte. 
 
Der Risiko- und Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung zu den vorstehen-
den Beschlussgegenständen in den Unterpunkten 1. und 2. erklärt, dass diese 
jeweils frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm insbeson-
dere keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (EU-
Abschlussprüferverordnung) genannten Art auferlegt wurde, die seine Auswahl 
auf bestimmte Abschlussprüfer beschränkt hätte. 
 

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht  
 

Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft haben gemäß 
§ 162 Abs. 1 AktG jährlich einen klaren und verständlichen Bericht über die im 
letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des 
Vorstands und des Aufsichtsrats von der Gesellschaft und von Unternehmen 
desselben Konzerns (§ 290 HGB) gewährte und geschuldete Vergütung zu er-
stellen und diesen gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Billi-
gung vorzulegen.  
 
Der Vergütungsbericht ist gemäß § 162 Abs. 3 Satz 1 AktG durch den Abschluss-
prüfer zu prüfen.  
 
Der Vergütungsbericht und der Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung 
des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 ist über die Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.mlp-hauptversammlung.de verfügbar. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht für das Geschäfts-
jahr 2025 wird gebilligt.  

 
7.  Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie über die entspre-
chende Änderung der Satzung  

 
Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 
zu Tagesordnungspunkt 8 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Juni 2027 einmalig oder mehrfach um 
insgesamt bis zu Euro 21.500.000 (in Worten: einundzwanzig Millionen fünfhun-
derttausend Euro) gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Ka-
pital 2022). Das genehmigte Kapital wurde bisher nicht ausgenutzt. 
 
Da die Ermächtigung im kommenden Jahr ausläuft, wird vorgeschlagen, die be-
stehende Ermächtigung aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung (Ge-
nehmigtes Kapital 2026) zu ersetzen. Das neue genehmigte Kapital soll wiede-
rum auf knapp 20 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft be-
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grenzt werden. Das Genehmigte Kapital 2026 soll sicherstellen, dass der Vor-
stand auch zukünftig über Planungssicherheit verfügt und die Eigenkapitalaus-
stattung der Gesellschaft den geschäftspolitischen Erfordernissen angepasst 
werden kann. Der Vorstand soll somit ermächtigt werden, das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 24. Juni 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinla-
gen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 21.500.000 zu erhöhen.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a. Das zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 

beschlossene genehmigte Kapital wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der 
Eintragung des nachfolgend bestimmten Genehmigten Kapitals 2026 auf-
gehoben. 

 
b. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

24. Juni 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig 
oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 21.500.000 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2026). 

 
Die neuen Aktien sind, sofern das Bezugsrecht nicht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen ausgeschlossen wird, den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des 
§ 186 Abs. 5 AktG. 
 
Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen wird der Vorstand ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlie-
ßen. Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären 
ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im 
Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals von Aktien der Gesellschaft glei-
cher Gattung und Ausstattung nicht überschreiten dürfen; maßgeblich für 
die Berechnung dieser 10 %-Grenze ist entweder das zum 25. Juni 2026, 
das zum Zeitpunkt der Eintragung im Handelsregister oder das zum Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je nach-
dem, zu welchem dieser Zeitpunkte das Grundkapital am geringsten ist. Auf 
diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien an-
zurechnen, 
 
– die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrecht ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen aufgrund einer während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung geltenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
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des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben wurden bzw. werden; 

 
– die als eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Er-
mächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
veräußert werden. 

 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 
 
Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus 
dem Genehmigten Kapital 2026 festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 und 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 
c. § 4 Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
24. Juni 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig 
oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 21.500.000 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2026). 
 
Die neuen Aktien sind, sofern das Bezugsrecht nicht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen ausgeschlossen wird, den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des 
§ 186 Abs. 5 AktG. 
 
Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlie-
ßen. Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären 
ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im 
Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals von Aktien der Gesellschaft glei-
cher Gattung und Ausstattung nicht überschreiten dürfen; maßgeblich für 
die Berechnung dieser 10 %-Grenze ist entweder das zum 25. Juni 2026, 
das zum Zeitpunkt der Eintragung im Handelsregister oder das zum Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je nach-
dem, zu welchem dieser Zeitpunkte das Grundkapital am geringsten ist. Auf 
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diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien an-
zurechnen, 

 
– die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrecht ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen aufgrund einer während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung geltenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben wurden bzw. werden; 

 
– die als eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Er-
mächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräu-
ßert werden. 

 
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spit-
zenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 
 
Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus 
dem Genehmigten Kapital 2026 festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung entspre-
chend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 und nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen." 

 
8.  Beschlussfassung über eine Änderung des Unternehmensgegenstandes 

und entsprechende Änderung der Satzung 
 

Als wachstumsorientiertes Unternehmen ist die MLP SE ständig bestrebt, konti-
nuierlich neue Geschäftsfelder zu erschließen und auszubauen. Vor dem Hinter-
grund der erkannten Notwendigkeit, den für die MLP-Gruppe wichtigen Medizin-
erkunden neue Angebote unterbreiten zu können, hat der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats – unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptver-
sammlung – entschieden, in das Angebot Praxismanagement und -beratung im 
Medizinermarkt einzusteigen. Zunächst soll eine neugegründete Gesellschaft 
den kompletten Service von Termin- und Patientenmanagement bis zur Abrech-
nung für Mediziner übernehmen. Hieraus werden Umsätze für die MLP-Gruppe 
generiert. Gleichzeitig bringt das neue Geschäftsmodell einen Mehrwert für den 
bestehenden MLP-Vertrieb und es ergeben sich Cross-Selling-Potenziale. 
 
Diesem Umstand soll durch eine entsprechende Ergänzung des Unternehmens-
gegenstands der MLP SE Rechnung getragen werden. Im Übrigen soll die Sat-
zung aufgrund von regulatorischen und technischen Weiterentwicklungen ange-
passt werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 
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§ 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) wird wie 
folgt neu gefasst:  
 
„(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Leitung einer 

Gruppe von Unternehmen, die in den Bereichen der Entwicklung, Verwal-
tung, Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen auf den Gebieten von 
Bank- und Finanzdienstleistungen aller Art, Versicherungen, Kapital- und 
Vermögensanlagen, Immobilien, Private Equity- und sonstige Unterneh-
mensbeteiligungen, Praxismanagement und -beratung sowie ähnlichen 
Dienstleistungen aller Art tätig sind. 

 
(2)  Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zu dem in Abs. 1 beschriebenen Zweck 

insbesondere an solchen Gesellschaften zu beteiligen, die Vermögensver-
waltung, Kapitalanlage- und Bankgeschäfte sowie Versicherungsmakler-, Fi-
nanzanlage-, Darlehensvermittler-, oder Immobilienmaklergeschäfte betrei-
ben oder als Immobilienverwalter, Immobilienprojektentwickler, Praxismana-
ger oder Assekuradeur tätig sind sowie die Beratung, die Entwicklung und 
den Vertrieb von Dienstleistungen aller Art betreiben, insbesondere in den in 
Absatz 1 genannten Geschäftsfeldern und bezüglich digitaler Produkte oder 
anderweitiger technologiebasierter Systeme im Bereich der vorgenannten 
Dienstleistungen einschließlich des Betriebs solcher Systeme. Sie ist jedoch 
selbst nicht berechtigt, Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im Sinne 
von § 1 Abs. 1 und Abs. 1a KWG, Wertpapierdienstleistungen im Sinne von 
§ 2 Abs. 2 WpIG, Versicherungsgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1 VAG, 
Zahlungsdienste im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 ZAG, die Verwaltung von 
Investmentvermögen (§ 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 KAGB) oder 
Kryptowerte-Dienstleistungen nach der MiCAR zu erbringen.“ 

 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die Ausübung des Stimmrechts  
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich nach Maßgabe des § 17 der Satzung der 
MLP SE rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung 
nachweisen; als Nachweis ist ein in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB)) erstellter Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis 
muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.  
 
Maßgeblich für den zeitlichen Bezugspunkt des Nachweises ist § 123 Abs. 4 Satz 2 
AktG. Demnach muss sich der Nachweis auf den Geschäftsschluss des 22. Tages 
vor der Versammlung, d.h. den 3. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), 
beziehen. 
 
Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft spätestens 
bis zum Ablauf, also 24.00 Uhr (MESZ), des 18. Juni 2026 in Textform (§ 126b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache unter der Adresse 
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MLP SE 
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
zugehen. 
 
Gemäß § 67c Abs. 3 AktG hat der Letztintermediär dem Aktionär für die Ausübung 
seiner Rechte in der Hauptversammlung auf Verlangen über dessen Anteilsbesitz un-
verzüglich einen Nachweis in Textform gemäß den Anforderungen nach Art. 5 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. September 2018 
auszustellen oder diesen nach § 67c Abs. 1 AktG der Gesellschaft zu übermitteln. 
Letztintermediär ist gemäß § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG, wer als Intermediär im Sinne 
von § 67a Abs. 4 AktG für einen Aktionär Aktien einer Gesellschaft verwahrt. 
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung unter Nachweis des Anteilsbesitzes kann bis 
zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr (MESZ) des 18. Juni 2026 gemäß § 67c AktG auch 
über Intermediäre gemäß der Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick 
auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre (Zweite Aktionärsrechte-
richtlinie – ARUG II) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
der Kommission vom 3. September 2018 im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT 
CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Für die Nutzung von 
SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application 
(RMA) erforderlich. 
 
Bedeutung des Nachweisstichtags 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer wie vorstehend beschrieben 
(siehe „Teilnahme an der Hauptversammlung“) den besonderen Nachweis des An-
teilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des 
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nach-
weisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Falle der vollständigen oder teilweisen Veräuße-
rung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist im Verhältnis zur Gesell-
schaft für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteils-
besitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Ak-
tien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe 
und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 
 
Zugangsberechtigung für das passwortgeschützte Aktionärsportal 
 
Das Aktionärsportal ist unter der Internetadresse http://www.mlp-hauptversamm-
lung.de zugänglich. Es ist passwortgeschützt. Die Nutzung des passwortgeschützten 
Aktionärsportals setzt deshalb den vorherigen Erhalt der Zugangsdaten (Eintrittskar-
tennummer und Zugangscode) voraus. Nach form- und fristgemäßem Eingang von 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben 
genannten Adresse oder E-Mail-Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten aus-
gestellt und übersandt, auf denen sich auch die Zugangsdaten befinden, mit denen 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Aktionäre das passwortgeschützte Aktionärsportal gemäß dem dafür vorgesehenen 
Verfahren nutzen können. Über das passwortgeschützte Aktionärsportal können die 
Aktionäre, soweit gewünscht, die Briefwahl ausüben. Darüber hinaus steht das pass-
wortgeschützte Aktionärsportal für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber 
der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegen-
über einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht sowie deren Widerruf zur Verfü-
gung, ebenso wie für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Die Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals durch einen Bevollmächtigten 
setzt voraus, dass dieser zuvor die erforderlichen Zugangsdaten erhält. Dies erfolgt 
entweder, indem bereits die Eintrittskarte auf den Namen des Bevollmächtigten aus-
gestellt wird, oder indem der Vollmachtgeber dem Bevollmächtigten die Zugangsda-
ten weiterleitet. 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 
 
Aktionäre haben, sofern sie sich rechtzeitig und unter Nachweis des Anteilsbesitzes 
zur Hauptversammlung angemeldet haben (siehe vorstehend „Teilnahme an der 
Hauptversammlung“), die Möglichkeit, ihre Stimmen im Wege der Briefwahl über das 
unter der Internetadresse http://www.mlp-hauptversammlung.de zugängliche pass-
wortgeschützten Aktionärsportal gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren abzuge-
ben. Auf diesem Weg können Briefwahlstimmen bis zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr 
(MESZ), des 24. Juni 2026 abgegeben, widerrufen oder geändert werden. Danach 
können Briefwahlstimmen nur noch durch den Aktionär oder einen Bevollmächtigten 
in der Hauptversammlung widerrufen werden. 
 
Das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt. In der Haupt-
versammlung können Stimmen jedoch nur dann abgegeben werden, soweit im Zeit-
punkt der Stimmabgabe für die betreffenden Aktien keine Briefwahlstimmen (mehr) 
vorliegen.  
 
Die Abgabe von Stimmen per Briefwahl ist ausschließlich zu Abstimmungen über mit 
der Einberufung bekannt gemachte Beschlussvorschläge (einschließlich etwaiger An-
passungen) von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie zu Abstimmungen über mit ei-
ner Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 des 
SE-Ausführungsgesetzes (SEAG), § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachte Beschluss-
vorschläge von Aktionären, als Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 AktG oder als Wahl-
vorschlag nach § 127 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären 
möglich. 
 
Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß 
§ 135 AktG gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen. 
 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 

a) Möglichkeit der Bevollmächtigung 
 
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender 
Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine 

http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Aktionärsvereinigung, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder 
sonstige Dritte ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung 
des Aktionärs unter Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe oben „Teilnahme an der 
Hauptversammlung“) erforderlich. Den Bevollmächtigten steht ebenfalls die Möglich-
keit der Briefwahl offen. Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegen-
über dem Bevollmächtigten als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht.  
 
Für den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevollmächtigt, kann die Gesell-
schaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in 
unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die 
Hauptversammlung zu bestellen. 
 
 
b) Form der Bevollmächtigung 
 
Sofern nicht ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater im 
Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstigen Intermediären 
nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird und die Erteilung 
der Vollmacht auch sonst nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, 
bedürfen die Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Für die Erklä-
rung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die 
Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten 
Vollmacht sowie deren Widerruf stehen das unter der Internetadresse http://www.mlp-
hauptversammlung.de zugängliche passwortgeschützte Aktionärsportal gemäß dem 
dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr (MESZ), des 
24. Juni 2026 sowie die nachfolgend genannte Adresse und E-Mail-Adresse zur Ver-
fügung: 
 

MLP SE 
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail:  anmeldestelle@computershare.de 

 
Vollmachten können aber auch in sonstiger formgerechter Weise erteilt und widerru-
fen werden. Die Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberatern im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG und ande-
ren der gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder die Erteilung einer 
Vollmacht, die in sonstiger Weise dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, 
kann auch in einer sonstigen, nach § 135 AktG zulässigen Art und Weise erfolgen; wir 
weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Interme-
diäre, Stimmrechtsberater, Vereinigungen und Personen möglicherweise eine beson-
dere Form der Vollmacht verlangen, insbesondere weil sie gemäß § 135 AktG die 
Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von 
§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine andere der gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellten Personen bevollmächtigen oder eine sonst dem Anwendungsbereich 
des § 135 AktG unterfallende Vollmacht erteilen wollen, mit diesen Institutionen oder 
Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Auf das Verfahren nach § 135 
Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen.  

http://www.mlp-hauptversammlung.de/
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Gemäß § 67a Abs. 4 AktG ist Intermediär eine Person, die Dienstleistungen der Ver-
wahrung oder der Verwaltung von Wertpapieren oder der Führung von Depotkonten 
für Aktionäre oder andere Personen erbringt, wenn die Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Aktien von Gesellschaften stehen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum haben. Der Begriff Intermediär umfasst demnach 
insbesondere Kreditinstitute im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 CRR. 
 
c) Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Besonderheiten bei deren Bevoll-
mächtigung  
 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu be-
vollmächtigen.  
 
Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter kann auch unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionär-
sportals unter http://www.mlp-hauptversammlung.de gemäß dem dafür vorgesehenen 
Verfahren erfolgen. Auf diesem Weg können bis zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr 
(MESZ), des 24. Juni 2026, Vollmachten und Weisungen abgegeben, geändert oder 
widerrufen werden. 
 
Alternativ kann die Erteilung von Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimm-
rechts an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung und Wi-
derruf in Textform auch unter der nachfolgend genannten Adresse oder E-Mail-Ad-
resse erfolgen: 
 

MLP SE 
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail:  anmeldestelle@computershare.de 

 
In diesem Fall müssen Vollmacht und Weisungen bzw. deren Änderung oder Widerruf 
spätestens bis zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr (MESZ), des 24. Juni 2026 bei der 
Gesellschaft zugehen, damit sie noch berücksichtigt werden können. Davon unberührt 
bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an 
den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen. 
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft übt das Stimmrecht ausschließlich auf 
Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisung aus.  
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft übt das Stimmrecht ausschließlich bei Ab-
stimmungen über mit der Einberufung bekannt gemachte Beschlussvorschläge (ein-
schließlich etwaiger Anpassungen) von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie bei Ab-
stimmungen über mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 SE-Verord-
nung, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG, als Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 AktG 
oder als Wahlvorschlag nach § 127 AktG bekannt gemachte Beschlussvorschläge von 
Aktionären aus. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird keine Fragen oder 
Anträge in der Hauptversammlung stellen und auch das Widerspruchsrecht nicht aus-
üben. 

http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Soweit neben Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft auch Briefwahlstimmen (siehe oben „Verfahren für die Stimmabgabe durch 
Briefwahl“) vorliegen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet; der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird insoweit von einer ihm erteilten Vollmacht 
keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten. Der Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft wird von einer ihm erteilten Vollmacht auch insoweit 
keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten, als die betref-
fenden Aktien durch einen am Ort der Hauptversammlung anwesenden Teilnehmer 
(den Aktionär oder dessen Vertreter) vertreten werden. 
 
d) Formulare für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen 
 
Formulare, die für die Erteilung von Vollmachten sowie für die Erteilung von Vollmacht 
und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kön-
nen, werden den Aktionären, die sich rechtzeitig und unter Nachweis des Anteilsbe-
sitzes zur Hauptversammlung angemeldet haben, mit der Eintrittskarte zugesandt und 
stehen in dem passwortgeschützten Aktionärsportal unter http://www.mlp-hauptver-
sammlung.de zur Verfügung. Auch während der Hauptversammlung werden Voll-
machtsformulare bereitgehalten. Vollmachten können aber auch in sonstiger formge-
rechter Weise erteilt werden. Bei der Vollmachts- und gegebenenfalls Weisungsertei-
lung über das passwortgeschützte Aktionärsportal ist die Nutzung der darin enthalte-
nen Dialogführung und Bildschirmformulare erforderlich. 
 
e) Informationsübermittlung nach § 67c AktG 
 
Die Stimmabgabe (auch durch Bevollmächtigte bzw. per Briefwahl), die Erteilung von 
Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
und die Bevollmächtigung Dritter können bis zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr (MESZ) 
des 24. Juni 2026 gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß der Richtlinie 
(EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur 
Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen 
Mitwirkung der Aktionäre (Zweite Aktionärsrechterichtlinie – ARUG II) in Verbindung 
mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. Septem-
ber 2018 im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT CMDHDEMMXXX) an die Gesell-
schaft übermittelt werden. Für die Nutzung von SWIFT ist eine Autorisierung über die 
SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 
 
Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet 
 
Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können die 
Hauptversammlung am 25. Juni 2026 ab circa 10.00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der 
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 (einschließlich der Rede des Vorstandsvor-
sitzenden) live im Internet über die Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.mlp-hauptversammlung.de verfolgen. Eine darüber hinausgehende Bild- 
und Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.  
 
 
 

http://www.mlp-hauptversammlung.de/
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge und Auskunftsverlangen von 

Aktionären (Angaben gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der 

Aktionäre gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG), §§ 122 Abs. 2, 126 
Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG)  
 
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 
Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von Euro 500.000 erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Aktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und 
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zu-
gangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis spätes-
tens zum Ablauf, also 24.00 Uhr (MESZ), des 25. Mai 2026 zugehen. Später zuge-
hende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  
 
Das Ergänzungsverlangen kann an folgende Adresse gerichtet werden: 

 

MLP SE 
Vorstand 

Alte Heerstraße 40 
69168 Wiesloch 

 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ih-
rem Eingang bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht und europa-
weit verbreitet. 
 
Etwaige nach der Einberufung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft einge-
hende Tagesordnungsergänzungsverlangen sind außerdem unverzüglich nach ihrem 
Eingang bei der Gesellschaft über die Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.mlp-hauptversammlung.de zugänglich, soweit sie zu berücksichtigen sind. 
 
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG 
 
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Anträge zu Punkten der Ta-
gesordnung sowie zur Geschäftsordnung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der 
Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen 
Handlung bedarf. Gegenanträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG, die der 
Gesellschaft mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, wobei der 
Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also 
bis spätestens zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr (MESZ), des 10. Juni 2026, zugegan-
gen sind und die die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur 
Zugänglichmachung erfüllen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer 
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung der Gesellschaft un-
verzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.mlp-hauptver-
sammlung.de zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3 AktG).  
 

http://www.mlp-hauptversammlung.de/
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Gemäß § 126 Abs. 2 AktG gibt es Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegenantrag 
und/oder eine Begründung nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden 
müssen.  
 
Für die Übermittlung von Gegenanträgen ist folgende Adresse maßgeblich: 
 

MLP SE 
Investor Relations 
Alte Heerstraße 40 

69168 Wiesloch 
E-Mail: hauptversammlung@mlp.de 

 
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge 
sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden.  
 
Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG 
 
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge im Sinne 
von § 127 AktG zu unterbreiten, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer 
Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. Wahl-
vorschläge von Aktionären im Sinne von § 127 AktG, die der Gesellschaft unter der 
nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, 
wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen 
sind, also bis spätestens zum Ablauf, das heißt 24.00 Uhr (MESZ), des 10. Juni 2026, 
zugegangen sind und die die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesell-
schaft zur Zugänglichmachung erfüllen, werden einschließlich des Namens des Akti-
onärs, einer Begründung (die allerdings jedenfalls bei Wahlvorschlägen im Sinne von 
§ 127 AktG nicht erforderlich ist) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
der Gesellschaft unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.mlp-hauptversammlung.de zugänglich gemacht.  
 
Gemäß § 127 Satz 1 in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG und § 127 Satz 3 in Ver-
bindung mit §§ 124 Abs. 3 Satz 4 und 125 Abs. 1 Satz 5 AktG gibt es weitere Gründe, 
bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht 
werden müssen.  
 
Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich: 
 

MLP SE 
Investor Relations 
Alte Heerstraße 40 

69168 Wiesloch 
E-Mail: hauptversammlung@mlp.de 

 
Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Wahlvorschläge 
sind nur dann unterbreitet, wenn sie während der Hauptversammlung unterbreitet 
werden. 
 
Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
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Gemäß § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unter-
nehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-
nen Unternehmen verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 Satz 1 
AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verwei-
gern.  
 
Weitergehende Erläuterungen 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten nach Art. 56 SE-Verordnung, 
§ 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG sind auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.mlp-hauptversammlung.de zu-
gänglich. 
 
Veröffentlichungen auf der Internetseite 
 
Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden die Informationen nach 
§ 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.mlp-hauptver-
sammlung.de zugänglich sein.  
 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberu-

fung der Hauptversammlung 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 109.334.686,00 und ist in 
109.334.686 Inhaber-Stammstückaktien eingeteilt. Jede Stammstückaktie gewährt in 
der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 109.334.686 (An-
gabe nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 WpHG; diese Gesamtzahl schließt auch 
117.309 zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien 
mit ein, aus denen der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte zustehen).  
 

Hinweise zum Datenschutz 
 
Im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung, Ihrer Anmeldung 
hierzu oder der Ausübung weiterer versammlungsbezogener Rechte erheben wir per-
sonenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies ge-
schieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die Hauptversamm-
lung zu ermöglichen. 
 
Die MLP SE verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestim-
mungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 
und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO sind über die Internetseite der Gesellschaft 
unter 
 

http://www.mlp-hauptversammlung.de 
 
zugänglich. 

http://www.mlp-hauptversammlung.de/
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Wiesloch, im Mai 2026 
MLP SE 
Der Vorstand 
 
 

Zu TOP 7 der ordentlichen Hauptversammlung erstattet der Vorstand gemäß 
§ 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht: 

Unter TOP 7 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, ein ge-
nehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2026) in Höhe von nominal insgesamt 
Euro 21.500.000 – das entspricht knapp 20 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung bestehenden Grundkapitals – zu schaffen, mit dem das aktuell bestehende ge-
nehmigte Kapital ersetzt wird.  

Hierdurch wird der Gesellschaft eine Möglichkeit der Eigenkapitalbeschaffung eröff-
net. Damit wird dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermöglicht, noch fle-
xibler auf günstige Marktverhältnisse zu reagieren und diese optimal zu nutzen. 

Zur erklärten Strategie der MLP SE gehört es, auch weiterhin durch gezielte Akquisi-
tionen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertrags-
zuwächse zu ermöglichen. Damit soll zugleich der Wert der MLP-Aktie gesteigert wer-
den. Um Eigenkapital zur Finanzierung auch größerer Vorhaben zur Verfügung zu 
haben, ist es notwendig, das vorgeschlagene genehmigte Kapital zu schaffen. Die 
Bemessung der Höhe des genehmigten Kapitals soll sicherstellen, auch größere Un-
ternehmensakquisitionen gegen Bar- oder Sachleistung finanzieren zu können. Da 
eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in al-
ler Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmit-
telbar beschlossen werden. Vielmehr bedarf es aus diesem Grund der Schaffung ei-
nes genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand schnell zurückgreifen kann. 

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen wird der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Hier-
durch wird es dem Vorstand ermöglicht, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien 
der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen diese Aktien 
insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, dem Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder an-
deren mit einem Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgü-
tern einsetzen zu können. Die MLP SE steht in einem harten Wettbewerb. Sie muss 
deshalb jederzeit in der Lage sein, in den sich wandelnden Märkten im Interesse ihrer 
Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört es auch, Unternehmen, Unter-
nehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsposition zu erwerben. Dabei zeigt sich, dass beim Erwerb von Unternehmen 
oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen immer größere Einhei-
ten betroffen sind. Vielfach müssen hierbei sehr hohe Gegenleistungen gezahlt wer-
den. Diese Gegenleistungen können oder sollen – insbesondere unter dem Gesichts-
punkt einer optimalen Finanzierungsstruktur – oft nicht mehr in Geld erbracht werden. 
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Veräußerer bestehen verschiedentlich darauf, als Gegenleistung Aktien der erwerben-
den Gesellschaft zu erhalten. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung 
anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Ak-
quisitionsobjekte. Die vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft mithin den 
notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen 
oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel 
auszunutzen, und versetzt sie in die Lage, unter Ausnutzung des genehmigten Kapi-
tals in geeigneten Fällen auch größere Unternehmen, Unternehmensteile oder Betei-
ligungen daran auch gegen Überlassung von eigenen Aktien erwerben zu können. Es 
kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen 
Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 
Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien 
nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vor-
teile wären nicht erreichbar. 

Den vorgenannten Zwecken dient zwar weitgehend auch die Verwendungsermächti-
gung in lit. d)(1) des zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung vom 25. Juni 
2025 gefassten Beschlusses zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der 
Gesellschaft. Der Gesellschaft soll aber die notwendige Flexibilität eingeräumt wer-
den, solche Zwecke auch unabhängig von einem Erwerb eigener Aktien erreichen zu 
können.  

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 
soll, bestehen zurzeit nicht. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren, wird der 
Vorstand in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapi-
talerhöhung zum Zwecke der Gewährung neuer Aktien Gebrauch machen soll. Er wird 
dies nur dann tun, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass der Unternehmens- 
oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von MLP-Aktien im wohlverstandenen In-
teresse der Gesellschaft liegt. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung 
zur Verwendung der eigenen Aktien zu diesem Zweck nur erteilen, wenn er ebenfalls 
zu dieser Überzeugung gelangt. Über die Einzelheiten der Ausnutzung dieser Ermäch-
tigung wird der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, die auf einen etwaigen 
Erwerb gegen Gewährung von Aktien der MLP SE folgt. 

Sofern das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht werden soll, ist den Aktionären ein 
Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der 
Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unterschreitet. Dabei wird ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsen-
preis voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsenprei-
ses liegen. Die Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen; maßgeblich für die Be-
rechnung dieser 10 %-Grenze ist entweder das zum 25. Juni 2026, das zum Zeitpunkt 
der Eintragung im Handelsregister oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 
Aktien vorhandene Grundkapital, je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte das 
Grundkapital am geringsten ist. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 
sind diejenigen Aktien mit anzurechnen, 
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- die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
ausgegeben wurden bzw. werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund ei-
ner während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden; 
 

- die als eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 

 

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 % des 
Grundkapitals auszuschließen, um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszu-
geben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft glei-
cher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet, setzt den Vorstand in die Lage, Ak-
tien zum Zwecke der Platzierung mit börsennahem Ausgabekurs zu emittieren. Damit 
eröffnet sich die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung einen höheren Mittelzufluss 
als bei einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Dabei wird dem Schutzbedürfnis der 
Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Selbst 
bei voller Ausnutzung dieser Ermächtigung ist ein Bezugsrechtsausschluss nur für ei-
nen Betrag möglich, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. Im Interesse der 
Aktionäre wird für die Berechnung dieser 10%-Grenze entweder auf das zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über das Genehmigte Kapital 
2026, das zum Zeitpunkt der Eintragung im Handelsregister oder das zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital abgestellt, je nachdem, zu 
welchem dieser Zeitpunkte das Grundkapital am geringsten ist. Ferner ist festgelegt, 
dass die Ausgabe der Aktien zur Wahrung der Belange der Aktionäre in enger Anleh-
nung an den Börsenkurs zu erfolgen hat. Es kommt bei einem Bezugsrechtsaus-
schluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 
Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteili-
gungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen 
die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben. 

Dem vorgenannten Zweck dient zwar auch die Verwendungsermächtigung in lit. d)(2) 
des zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung vom 25. Juni 2025 gefassten 
Beschlusses zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft. Der 
Gesellschaft soll aber die notwendige Flexibilität eingeräumt werden, solche Zwecke 
auch unabhängig von einem Erwerb eigener Aktien erreichen zu können. 

Außerhalb der vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss kann das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats nur für Spitzenbeträge, 
die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle 
Aktionäre verteilt werden können, zur Erleichterung der Abwicklung ausgeschlossen 
werden. 

Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Ka-
pital 2026 festzulegen. 
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Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 
zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch ma-
chen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird dann erfolgen, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und 
damit ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 jeweils in der 
nächsten Hauptversammlung berichten. 


